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Ausgegeben am
28. Dezember 2001

Jahrgang 2001
280. Stück

Die NÖ Landesregierung hat am 11. Dezember 2001
aufgrund des § 23 Abs. 2 des NÖ Feuerwehrgesetzes,
LGBl. 4400–4, und des § 12 Abs. 2 des NÖ Katastrophen-
hilfegesetzes, LGBl. 4450–2, verordnet:

Änderung der NÖ Alarmierungsverordnung

Die NÖ Alarmierungsverordnung, LGBl. 4400/1, wird wie
folgt geändert:

Artikel I

1. In § 1 Abs. 1 entfällt die Absatzbezeichnung.

2. In § 1 entfällt der Abs. 2.

3. § 3 lautet:

4. § 4 lautet:

5. § 5 lautet:

6. § 6 lautet:

7. Der bisherige § 6 erhält die Bezeichnung “§ 7”.

Artikel II

Artikel I tritt am 1. Jänner 2002 in Kraft.

Niederösterreichische Landesregierung:
D i p l . I n g . P l a n k

Landesrat
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§ 1
Aufgaben des Warn- und Alarmsystems

Das Warn- und Alarmsystem dient der raschen Warnung
und Alarmierung der Bevölkerung und der Hilfsdienste
(§§ 6 ff NÖ KHG, LGBl. 4450–2) in Katastrophen- und
Zivilschutzfällen sowie in Feuer- und Gefahrenfällen.

§ 2
Warn- und Alarmsignale

(1) Die Warnung und Alarmierung der Bevölkerung
sowie der Katastrophenhilfsdienste erfolgt durch
akustische Signale (z.B. Sirene oder Typhon). Die
Alarmierung des Katastrophenhilfsdienstes der
Freiwilligen Feuerwehren kann auch nur durch Per-
sonenrufempfänger erfolgen.

(2) Die akustischen Signale sind:

1. Warn- und Alarmsignale für den Katastrophen-
und Zivilschutzfall

– Warnung:
gleichbleibender Dauerton von 3 Minuten Länge

– Alarmierung:
auf- und abschwellender Heulton von minde-
stens einer Minute Länge

– Aufhebung der Warnung und Alarmierung:
gleichbleibender Dauerton von einer Minute
Länge.

2. Warn- und Alarmsignale für besondere Katastro-
phenereignisse

Für besondere Katastrophenereignisse können
in den Alarmplänen der Behörden besondere
Warn- und Alarmsignale bestimmt werden, die
von dieser Behörde der Bevölkerung kundge-
macht werden.

3. Feuerwehrsignal für den Feuer-, Gefahren- und
Katastropheneinsatz der Feuerwehren

Alarmierung:
zweimal unterbrochener Dauerton von je 15 Se-
kunden Länge. Die Unterbrechung beträgt je
7 Sekunden. Nach einer Unterbrechung von min-
destens 7 Sekunden kann dieses Zeichen wie-
derholt werden, jedoch höchstens zweimal.

4. Erprobung

Dauerton von 15 Sekunden Länge jeden Sams-
tag in der Zeit von 11.00 bis 13.00 Uhr.

§ 3
Alarmzentralen

(1) Die Warnung und Alarmierung erfolgt entweder von:

o der Landeswarnzentrale

o der/den Bereichsalarmzentrale(n)

o den Bezirks- oder Abschnittsalarmzentralen

o oder örtlich von der Feuerwehr aus.

(2) Überörtliche Zentralen sind die:

a) Abschnittsalarmzentrale:
Zentrale, die für einen Feuerwehrabschnitt zu-
ständig ist.

b) Bezirksalarmzentrale:
Zentrale, die für einen Feuerwehrbezirk zuständig
ist.

c) Bereichsalarmzentrale:
Zentrale, die für mehrere Feuerwehrbezirke bzw.
einen oder mehrere Feuerwehrbezirke und einen
oder mehrere Feuerwehrabschnitte zuständig ist.

d) Landeswarnzentrale ist für das Landesgebiet NÖ
zuständig.
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(3) Für den Bereich des Landes NÖ wird am Standort
der NÖ Landes-Feuerwehrschule eine Landeswarn-
zentrale sowie am Standort der Landeshauptstadt
eine Ersatzzentrale bei der Freiwilligen Feuerwehr
St. Pölten Stadt eingerichtet.

(4) Die Bereiche der Bezirksalarmzentralen decken sich
mit den Bereichen der zum Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens dieser Verordnung bestehenden Feuerwehrbe-
zirke. Im Feuerwehrbezirk Wien-Umgebung werden
Abschnittsalarmzentralen errichtet.

(5) Die Gemeinden eines Feuerwehrbezirkes, im Feuer-
wehrbezirk Wien-Umgebung die Gemeinden eines
Feuerwehrabschnittes, können sich geschlossen zur
Erfüllung ihrer Verpflichtung gemäß § 23 NÖ FG
einer überörtlichen Zentrale und deren Einrichtungen
zur Alarmierung bedienen. Eine überörtliche Zentrale
muss über die technischen Voraussetzungen und
dauernde personelle Besetzung (24 Stunden) verfü-
gen.

§ 4
Aufgaben der Zentralen

(1) Die in § 3 Abs. 2 genannten Zentralen haben die
NÖ Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehör-
den, die Gemeinden sowie die Feuerwehren und den
NÖ Landesfeuerwehrverband bei der Erfüllung ihrer
gesetzlichen Aufgaben zur Abwehr von Katastrophen,
Krisen und sonstigen Gefahren zu unterstützen.

(2) Die Landeswarnzentrale, die Bereichs-, Bezirks- und
Abschnittsalarmzentralen haben im Auftrag der
NÖ Landesregierung oder des NÖ Landesfeuer-
wehrverbandes tätig zu werden. Die Bereichsalarm-
zentralen sowie die Bezirks- und Abschnittsalarm-
zentralen haben im Auftrag der zuständigen

Bezirksverwaltungsbehörde oder Gemeinde oder
einer Freiwilligen Feuerwehr tätig zu werden.

(3) Sie haben:

o im Katastrophenfall (z.B. Natur- und Elementar-
ereignisse, Chemieunfälle, Ereignisse im Bereich
des Strahlenschutzes, usw.) und im Zivilschutz-
fall die Zivilschutzsignale,

o werden Feuerwehrkräfte für den Einsatz benötigt
zusätzlich die Feuerwehrsignale sowie im Feuer-
und Gefahrenfall ebenfalls die Feuerwehrsignale
bzw. andere Alarmierungsmöglichkeiten auszu-
lösen.

(4) Den Bezirks- bzw. Abschnittsalarmzentralen oblie-
gen folgende Aufgaben:

o die Entgegennahme eines Notrufes

o die Alarmierung der Behörden sowie der Feuer-
wehren nach einheitlichen Alarmplänen

o die Aktualisierung von Datenbeständen (Alarm-
pläne, etc.)

o die Einsatzbetreuung: Entgegennahme von Aus-
rückemeldungen, Verständigung von Exekutive,
Rettungsdienst, Behörden, Schadstoffinforma-
tion, Besorgung von Spezialgeräten, Alarmierung
von Verstärkungen usw.

o die Verständigung von Sachverständigen des
Amtes der NÖ Landesregierung und der Rufbe-
reitschaften des Amtes der NÖ Landesregierung
über die Landeswarnzentrale NÖ

o die Übernahme der Aufgaben einer anderen Zen-
trale, sofern diese im Anlassfall ihre Aufgaben
nicht oder nicht mehr ausreichend wahrnehmen
kann (z.B.: bei Ausfall, Störungen, etc.)
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o die Systembetreuung:

– die Entgegennahme von Störungsmeldungen
und deren Weiterleitung sowie die Durchfüh-
rung des Proberufes bei den Anlagen des
überregionalen Netzes der Zentralen selbst
und der Anlagen der Gemeinden.

– die Instandhaltung und Wartung der techni-
schen Einrichtungen der Zentrale

o die Dokumentation.

(5) Übernimmt eine Zentrale die personelle Dauerbeset-
zung für mehrere Feuerwehrbezirke oder Feuer-
wehrabschnitte, so hat sie die Alarmierung der
Feuerwehren vorzunehmen und Maßnahmen zu set-
zen, dass falls erforderlich, die zuständige Bezirks-
oder Abschnittszentrale raschest besetzt wird.

(6) Der Kommandant jener Feuerwehr, bei der eine Be-
reichs-, Bezirks- oder Abschnittsalarmzentrale ein-
gerichtet ist, ist der Vorgesetzte des diensteingeteil-
ten Personals und hat für die Aufrechterhaltung des
Betriebes zu sorgen. Die Bezirksfeuerwehrkom-
mandanten (bei Abschnittsalarmzentralen die Ab-
schnittsfeuerwehrkommandanten) haben ein fachli-
ches Weisungsrecht zur Umsetzung der in § 4 Abs. 3
und 4 genannten Aufgaben einer Bereichs-, Bezirks-
oder Abschnittsalarmzentrale.

§ 5
Ausstattung der Zentralen

(1) Die Zentralen sind personell und technisch so aus-
zustatten, dass die Aufgaben gem. § 4 dauerhaft
erfüllt werden können. Insbesondere muss die Aus-
lösung der Warn- und Alarmsignale zentral, regional
sowie bezirks- und abschnittsweise erfolgen können.

(2) Bei der Ausstattung der Bezirks- bzw. Abschnitts-
alarmzentralen ist darauf zu achten, dass bereits hier
die technischen Voraussetzungen geschaffen
werden, dass im Falle § 4 Abs. 4, Ziff. 6 die
nächstgelegene Bezirksalarmzentrale, welche die
Voraussetzungen gem. Abs. 1 erfüllt, diese Auf-
gaben übernehmen kann.

(3) Sind die Voraussetzungen gem. Abs. 1 bei einer
Bezirks- oder Abschnittszentrale nicht gegeben, so
hat sich diese zunächst der nächstgelegenen Be-
zirks- oder Abschnittszentrale, welche diese Voraus-
setzungen erfüllt, zu bedienen.

§ 6
Kostentragung

(1) Das Land NÖ trägt aus den ihm gemäß der Verein-
barung Art. 15a B-VG (LGBl. 0805–0) über die Auf-
teilung und Verwendung der nach § 3 Abs. 4 lit.c des
Katastrophenfondsgesetzes 1996, BGBl.Nr. 201,
jährlich zur Verfügung stehenden Mitteln für das
Warn- und Alarmsystem die Kosten für die Errich-
tung, Erhaltung und Wartung und den Betrieb der
Anlagen und Anlagenteile auf Landes-, Bereichs-
und Bezirks- und Abschnittsebene samt Relaisstel-
len und den Anlagen in den Gemeinden.

(2) Das Land NÖ trägt die Personalkosten zur Beset-
zung der Landeswarnzentrale. Für die Inanspruch-
nahme der Landeswarnzentrale zur Durchführung
der Feuerwehrerstalarmierung ist von angeschlosse-
nen Gemeinden jährlich ein Betrag von 0,22 € pro
Einwohner im Jahr an die Abteilung Feuerwehr und
Zivilschutz beim Amt der NÖ Landesregierung zu
leisten.
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(3) Bei ständig besetzten Bezirks- und Abschnittszentra-
len vereinbaren der Bezirksfeuerwehrkommandant,
die Gemeindevertreter und der Feuerwehrkom-
mandant der Feuerwehr, bei der die Zentrale einge-
richtet ist, die Kostentragung. Bei Abschnittsalarm-
zentralen ist der zuständige Abschnittsfeuerwehr-
kommandant den Beratungen beizuziehen.

(4) Bei Bereichsalarmzentralen vereinbaren die Bezirks-
feuerwehrkommandanten, die Gemeindevertreter
und der Feuerwehrkommandant der Feuerwehr, bei
der die Zentrale eingerichtet ist, die Kostentragung.

§ 7
Schlußbestimmungen

Diese Verordnung tritt an dem der Kundmachung folgen-
den Monatsersten in Kraft. Gleichzeitig treten die Verord-
nung mit der die Zeichen zur Alarmierung der Feuerwehr
und zur Erprobung ihrer Alarmeinrichtungen festgesetzt
werden, LGBl. 4400/1–0, die Verordnung über die Zeichen
zur Warnung und Alarmierung der Bevölkerung sowie
des Katastrophenhilfsdienstes im Katastrophenfall,
LGBl. 4450/1–0, außer Kraft.
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(3) Bei ständig besetzten Bezirks- und Abschnittszentra-
len vereinbaren der Bezirksfeuerwehrkommandant,
die Gemeindevertreter und der Feuerwehrkom-
mandant der Feuerwehr, bei der die Zentrale einge-
richtet ist, die Kostentragung. Bei Abschnittsalarm-
zentralen ist der zuständige Abschnittsfeuerwehr-
kommandant den Beratungen beizuziehen.

(4) Bei Bereichsalarmzentralen vereinbaren die Bezirks-
feuerwehrkommandanten, die Gemeindevertreter
und der Feuerwehrkommandant der Feuerwehr, bei
der die Zentrale eingerichtet ist, die Kostentragung.

§ 7
Schlußbestimmungen

Diese Verordnung tritt an dem der Kundmachung folgen-
den Monatsersten in Kraft. Gleichzeitig treten die Verord-
nung mit der die Zeichen zur Alarmierung der Feuerwehr
und zur Erprobung ihrer Alarmeinrichtungen festgesetzt
werden, LGBl. 4400/1–0, die Verordnung über die Zeichen
zur Warnung und Alarmierung der Bevölkerung sowie
des Katastrophenhilfsdienstes im Katastrophenfall,
LGBl. 4450/1–0, außer Kraft.
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